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Allgemeinverfügung als Einzelanordnung 

zum Schutze brütender und rastender Vögel und der 

Strandvegetation im Naturschutzgebiet 

“Strandseelandschaft bei Schmoel“ 
 

 

 

 

Zum Schutz brütender und rastender Vögel sowie der Strandvegetation wird auf der Grundlage 

des § 6 Abs. 2 der Landesverordnung über das Naturschutzgebiet “Strandseelandschaft bei 

Schmoel“ vom 12. Dezember 1990 (NSG-VO) angeordnet: 

 

 

1. Das Betreten des Strandes und der Fischfang mit der Handangel ist im gesperrten 

Strandabschnitt im Naturschutzgebiet „Strandseelandschaft bei Schmoel“ bis zum 30. 

September 2029 ganzjährig verboten. 

 

2. Das gesperrte Gebiet wird durch eine Einfriedigung und die Schilder „Naturschutzgebiet“ 

kenntlich gemacht. Der anliegende Lageplan (Anlage 1) ist Bestandteil dieser 

Einzelanordnung. 

 

3. Unberührt von dem Verbot aus dieser Einzelanordnung bleibt die Unterhaltung der 

Ausläufe des Scheidebachs und der „Großen Lagune“. Der im Rahmen der 

Unterhaltungsarbeiten erforderliche Zugang zu diesen Bereichen wird gewährleistet. 

 

4. Ordnungswidrig gemäß § 57 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. Nr. 26 des Gesetzes zum Schutz der 

Natur (Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein – LNatSchG) handelt, wer in der 

Zeit bis zum 30. September 2029 fahrlässig oder vorsätzlich das gesperrte Gebiet betritt. 

 

5. Diese Anordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 

 

 

Anordnung der sofortigen Vollziehung 

 

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der derzeit geltenden 

Fassung wird für die vorstehend bezeichnete Maßnahme im öffentlichen Interesse die sofortige 

Vollziehung angeordnet. Dies bedeutet, dass ein eventuell gegen diese Einzelanordnung 

eingelegter Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hätte und das angeordnete 

Betretungsverbot trotz eines eventuell eingelegten Widerspruchs eingehalten werden muss. 
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Begründung: 

 

Gemäß § 4 Abs. 1 der NSG-VO sind in dem Naturschutzgebiet alle Handlungen verboten, die 

zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner 

Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können. Das Betreten des Strandes ist 

gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 8 der NSG-VO auf einer Breite bis zu 10 m parallel zur Wasserlinie der 

Ostsee grundsätzlich zulässig. 

 

Gemäß § 3 Abs. 2 der NSG-VO sind unter anderem der strandnahe Flachwasserbereich, der 

Strand und die Strandwallkomplexe, die flachgründigen Strandseen sowie die 

Brackwasserröhrichte Lebensraum für hieran gebundene Pflanzen- und Tierarten und haben 

große Bedeutung, insbesondere für seltene und teilweise bestandsgefährdete Wat- und 

Wasservögel und wirbellose Tiere und ihre Ökosysteme. 

 

Nach § 6 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz der NSG-VO kann die untere Naturschutzbehörde bei 

Gefährdung des Schutzzweckes die unaufschiebbaren, notwendigen Maßnahmen treffen.  

Insbesondere kann die untere Naturschutzbehörde gemäß § 6 Abs. 2 der NSG-VO das Betreten 

des Strandes und den Fischfang mit der Handangel vom Ufer der Ostsee aus durch 

Einzelanordnung einschränken oder untersagen, wenn dieses zum Schutz brütender und 

rastender Vögel und zum Schutz der Strandvegetation erforderlich ist. 

 

Das Naturschutzgebiet ist zusätzlich Teil des Vogelschutzgebietes DE 1530-491 „Östliche 

Kieler Bucht“ und des FFH-Gebietes DE 1528-391 „Küstenlandschaft Bottsand - Marzkamp 

und vorgelagerte Flachgründe“. In den Erhaltungszielen des Vogelschutzgebietes „Östliche 

Kieler Bucht“ wird explizit die Erhaltung störungsarmer küstennaher Flachwasserbereiche als 

Rast- und Überwinterungsgebiete für die Küstenvögel der Ostsee mit Kontaktlebensraum 

Strand vom 15. Oktober bis zum 15. April genannt. Es wird zudem insbesondere auf die 

Bedeutung von geschützten Buchten, Strandseen und Lagunen für (Meeres-)Enten 

hingewiesen. Zusätzlich ist die im Naturschutzgebiet „Strandseelandschaft bei Schmoel“ 

nistende Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons) im ersten Abschnitt der Erhaltungsziele 

gemeinsam mit anderen Brut- und Rastvögeln genannt, denen besondere Bedeutung beim 

Erhalt eines günstigen Erhaltungszustandes zukommt. 

 

Auch wird in den für das FFH-Gebiet „Küstenlandschaft Bottsand - Marzkamp und 

vorgelagerte Flachgründe“ formulierten Erhaltungszielen explizit die Erhaltung und ggfs. 

Wiederherstellung weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte genannt. Es handelt sich bei 

Natura – 2000 – Erhaltungszielen um rechtlich verbindliche Vorgaben.  

 

Der Strandabschnitt und die dahinter liegende Strandseelandschaft bieten rastenden Watvögeln, 

die Salzwasser bevorzugen, wie dem Sanderling (Calidris alba), dem Knutt (Calidris canutus) 

oder der Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica) dringend benötigten Nahrungsraum. Neben dem 

Sanderling, der diesen Nahrungsraum auch im Winter in Anspruch nimmt, sind auch der Große 

Brachvogel (Numenius arquata), der Alpenstrandläufer (Calidris alpina) und der Steinwälzer 

(Arenaria interpres) auf derartige Bereiche im Winter angewiesen. Mit Ausnahme des 

Sanderlings sind die drei anderen Wintervögel als streng geschützt klassifiziert in § 1 Satz 2 in 

Verbindung mit Anlage 1 zu § 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV). 
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Darüber hinaus beheimatet der betreffende Strandabschnitt unter anderem Vogelarten wie den 

Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula). Sowohl die Zwergseeschwalbe als auch der 

Sandregenpfeifer sind in nach § 1 Satz 2 in Verbindung mit Anlage 1 zu § 1 

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) streng geschützt. Für den Sandregenpfeifer, der 

bereits ab Februar sein Revier bezieht ist eine ganzjährige Sperrung erforderlich, da die 

bisherige sommerliche Strandsperrung ab 01. April zu spät war.   

 

Es fehlt zudem an beruhigten Strandabschnitten als Überwinterungs- und Nahrungsräumen für 

Küstensingvögel wie Schneeammer (Plectrophenax nivalis), Berghänfling (Linaria 

flavirostris), Ohrenlerche (Eremophila alpestris) sowie Strandpieper (Anthus petrosus). Eine 

der Ursachen dieses Umstands sind Strandbesucher, die mit oder ohne Hunde die Vögel bei der 

Nahrungsaufnahme stören. Die Vögel sind in den nahrungsärmeren Wintermonaten darauf 

angewiesen, die volle Tageslänge für die Nahrungsaufnahme nützen zu können, was wegen der 

Beunruhigungen durch Strandspaziergänger regelmäßig nicht möglich ist.  

Diesen Entwicklungen gilt es mit einem ganzjährigen Betretungsverbot entgegenzuwirken. 

 

Die spezialisierten, an häufige Überflutungen mit Salzwasser angepassten Pflanzenarten wie 

Kali-Salzkraut, Salzmiere, Meersenf und Strandkamille sowie seltene Arten wie Meerkohl und 

Wiesen-Alant profitieren ebenfalls von einem ganzjährig ungestörtem Raum, wobei gerade 

letzere seltene Arten besonders empfindlich auf Vertritt reagieren.  

 

Die Maßnahme der ganzjährigen Strandsperrung ist geeignet, um die vorstehend beschriebenen 

erheblichen Störungen für die brütenden und rastenden Vogelarten und die Strandvegetation in 

diesem Bereich zu vermeiden.  

 

Sie ist zudem erforderlich, da sie das mildeste Mittel für die zu erreichende Wirkung, nämlich 

den Erhalt störungsarmer Bereiche für brütende und rastende Vogelarten sowie der 

Strandvegetation, darstellt. Die Sperrung dieses Bereiches nur in den Sommermonaten hat sich 

als nicht ausreichend herausgestellt. Der Strand und unmittelbar angrenzende Bereiche werden 

auch im Herbst und Winter von zahlreichen Wasservögeln genutzt, die von Strandbesuchern 

und Anglern erheblich gestört werden. 

 

Die Sperrung zielt darauf ab, den geschützten Vogel- und Pflanzenarten störungsarme Bereiche 

zu bieten und so den vom Verordnungsgeber definierten Schutzzweck des Naturschutzgebietes 

umzusetzen. Demgegenüber hat das private Interesse des Einzelnen, diesen geschützten 

Bereich zu betreten und zu durchqueren, zurückzustehen. Für Strandbesucher stehen andere 

Strandbereiche für Spaziergänge an der Ostsee zur Verfügung und sie haben weiterhin die 

Möglichkeit, auf die andere Seite des Strandabschnittes zu gelangen, indem sie den 

ausgeschilderten Wegen folgen. Diese Umlenkung der Strandbesucher wird für zumutbar 

erachtet. Eine ganzjährige Sperrung des Gebietes ist daher zum oben beschriebenen Schutz der 

Wat- und Wasservögel sowie der Vegetation verhältnismäßig.  

Auch die Befristung bis zum 30. September 2029 ist verhältnismäßig. Der Zeitraum von vier 

Jahren ist ausreichend und wird genutzt werden, um Beobachtungen zu den in diesem Bereich 

eintretenden Entwicklungen vorzunehmen und auszuwerten. 
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Zum Inkrafttreten 

 

Diese Einzelanordnung gilt gemäß § 110 Abs. 4 Satz 4 Landesverwaltungsgesetz (LVwG) mit 

dem auf die Bekanntmachung folgenden Tage als bekannt gemacht. 

 

 

 

Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung 

 

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der derzeit geltenden 

Fassung wird für die vorstehend bezeichnete Maßnahme die sofortige Vollziehung angeordnet. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser Anordnung liegt im besonderen öffentlichen 

Interesse, weil sie dazu dient, einen nicht unerheblichen Schaden für die Allgemeinheit zu 

verhindern. 

 

Wenn die Einzelanordnung erst dann befolgt werden müsste, wenn ein durch einen eventuellen 

Widerspruch ausgelöstes verwaltungsrechtliches Verfahren und ein anschließendes 

gerichtliches Verfahren nach Jahren zum Abschluss gebracht wären, bestünde die Gefahr, dass 

weitere Störungen und erhebliche Beeinträchtigungen der dortigen Populationen brütender und 

rastender Vogelarten sowie der Strandvegetation erfolgen. Es würden nämlich durch die 

aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs vollendete Tatsachen geschaffen werden (z. B. 

Zerstörung der Strandvegetation, Vertreiben von rastenden Vogelarten, Verlassen von 

Vogelnestern der brütenden Vogelarten, ggf. populationsrelevante Gefährdung überwinternder 

Vögel durch räumlich enge Konzentration bei Ausbrüchen von Krankheiten wie der 

Geflügelpest usw.), die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. 

 

Dem öffentlichen Interesse an der sofortigen Einhaltung der naturschutzrechtlichen 

Einzelanordnung gegenüber abzuwägen ist das private Interesse des Einzelnen hinsichtlich der 

aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs. Während eines laufenden Widerspruchs- und 

Klagverfahrens hätte ein widersprechender Bürger die Möglichkeit, auf andere 

Strandabschnitte auszuweichen und das gesperrte Gebiet zu umgehen. Seine Rechte werden 

also nicht unzumutbar eingeschränkt. Nach Abwägung der widerstreitenden öffentlichen und 

privaten Interessen wird festgestellt, dass das besondere öffentliche Interesse zur sofortigen 

Umsetzung des Schutzzweckes der NSG-VO wegen der Gefahr irreversibler erheblicher 

Beeinträchtigungen hier überwiegt und die Anordnung der sofortigen Vollziehung geeignet, 

erforderlich und angemessen ist. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Einzelanordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 

erhoben werden. Der Widerspruch wäre beim Landrat des Kreises Plön, Untere 

Naturschutzbehörde, Hamburger Straße 17/18, 24306 Plön, einzulegen. 

 

Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Zur Wiederherstellung der aufschiebenden 

Wirkung ist ein Antrag gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beim Schleswig-Holsteinischen 

Verwaltungsgericht, Brockdorff-Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig, erforderlich. 

 

Plön, den 30. September 2025 

 

 

Kreis Plön 

Der Landrat 

Amt für Umwelt 

-untere Naturschutzbehörde- 

 

Im Auftrage 

 

 

gez. Henning Walther 

 

(Henning Walther) 

- stellvertretender Amtsleiter - 

 

 



Bestandteil der Einzelanordnung des Kreises Plön
als Untere Naturschutzbehörde v. 30.09.2025 auf der Grundlage des
§ 6 der Landesverordnung über das Naturschutzgebiet
"Strandseelandschaft bei Schmoel" vom 12.12.1990.
Der Strand ist ganzjährig zum Schutz brütender und rastender Vögel
und der Strandvegetation gesperrt.
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